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Gemäss Ankündigung des zuständigen Departements

Volkswirtschaft und Inneres soll dieses Jahr der Ent-

wurf für ein Standortförderungsgesetz vorgelegt und

einem Vernehmlassungsverfahren unterzogen wer-

den. Eine Diskussion und Festlegung der strategischen

Ausrichtung der aargauischen Wirtschaftspolitik ist

notwendig. Die AIHK hat das seit Jahren gefordert.

Aus unserer Sicht ist es zu bedauern, dass das im Zu-

sammenhang mit der Behandlung des Planungsbe-

richts «Wachstumsorientierte Wirtschaftspolitik» letz-

tes Jahr nicht geschehen ist. Dies gilt es im Rahmen

der Behandlung des Standortförderungsgesetzes

nachzuholen. Die AIHK wird die Vernehmlassungsvor-

lage aus diesem Blickwinkel kritisch prüfen.

AIHK für Drei-Säulen-Konzeption

Die aargauische Wirtschaftspolitik soll sich nach unse-

rer Auffassung auf drei Säulen abstützen:

1. dauernde Verbesserung der Standortpolitik = Poli-

tik optimaler Rahmenbedingungen;

2. Kommunikation der verbesserten Standortqualität;

3. Einsatz einer funktionstüchtigen Anlaufstelle für

ansässige Unternehmen und interessierte Inves-

toren.

Der Staat kann und soll die Wirtschaft nicht steuern.

Er soll sich vielmehr darauf beschränken, für die wirt-

schaftliche Tätigkeit optimale Rahmenbedingungen

zu schaffen. Für das Bestehen im sich weiterhin ver-

schärfenden Standortwettbewerb müssen diese Rah-

menbedingungen regelmässig überprüft und nöti-

genfalls weiter verbessert werden. Stillstand ist auch

hier Rückschritt.

Selbstverständlich genügt es nicht, wenn die Stand-

ortqualität zwar gut ist, aber niemand davon weiss.

Der Kanton Aargau kommt also nicht darum herum,

Geld in Marketingmassnahmen zu investieren, um

den Standort Aargau im In- und Ausland zu verkau-

fen. Dafür sind nutzbringende Partnerschaften einzu-

gehen. Internationale Aktivitäten kann sich der Aar-

gau allein gar nicht leisten. Wir erwarten gespannt die

Evaluation der befristeten Zusammenarbeit mit Grea-

ter Zurich Area, für welche jährlich 650 000 Franken

KANTONALE 
WIRTSCHAFTS-
POLITIK

Keine «Staatskrücken» für Branchen oder Betriebe
von Peter Lüscher, Vorsitzender der Geschäftsleitung der AIHK, Aarau

Der aargauische Volkswirtschaftsminister plant die Schaffung eines Stand-
ortförderungsgesetzes, obwohl der als Grundlage dafür gedachte Planungs-
bericht «Wachstumsorientierte Wirtschaftspolitik» vom Grossen Rat abge-
lehnt wurde. Der Klärung der strategischen Ausrichtung der kantonalen
Wirtschaftspolitik steht die AIHK positiv gegenüber. Eine interventionis-
tische Ausrichtung derselben lehnen wir aber nach wie vor ab und plädie-
ren für ein Festhalten an der bewährten Rahmenpolitik. 
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ausgelegt werden. Daraus werden sich Schlüsse für

künftige Engagements ableiten lassen.

Sowohl für ansässige als auch für ansiedlungswillige

Unternehmen braucht es eine kompetente zentrale

Anlaufstelle in der Staatsverwaltung. Für Aargau Ser-

vices muss im Rahmen des Standortförderungsgeset-

zes ein klarer Leistungsauftrag definiert werden.

Gegen Staatsinterventionismus

Die AIHK lehnt eine interventionistische Wirtschaftspo-

litik ab. Die Förderung einzelner Branchen oder Be-

triebe verdient aus unserer Sicht keine Unterstützung,

auch wenn der Regierungsrat solche Zahlungen bereits

verschiedentlich aus dem Lotteriefonds ausgerichtet

hat. Bestrebungen, dafür in einem Standortförde-

rungsgesetz eine Rechtsgrundlage zu schaffen, wer-

den wir ablehnen. Die Erfahrungen mit derartigen

Unterstützungen in Nachbarkantonen und -ländern

zeigen deutlich auf, dass dies nicht der richtige Weg ist.

Gestützt auf diese Grundhaltung steht die AIHK so-

wohl der Subventionierung von Aargau Tourismus als

auch der neu vorgeschlagenen jährlichen Unterstüt-

zung von 800 000 Franken an das universitäre Zent-

rum für Demokratie Aarau ablehnend gegenüber. Zu-

sätzlich fehlt der Nachweis, dass solche Zahlungen

unter dem Aspekt der Standortförderung ein vertret-

bares Kosten-Nutzen-Verhältnis aufweisen würden.

Steuern als wichtiger Standortfaktor

Die Steuerbelastung ist nicht das einzige, aber ein we-

sentliches Kriterium für die Wahl und Beibehaltung

eines Unternehmensstandorts. Dass der Kanton Aar-

gau hier Handlungsbedarf hat, zeigen die jährlichen

Übersichten über die steuerliche Belastung der Unter-

nehmen, in welchen der Aargau immer noch in den

hinteren Rängen steht. Die 2006 beschlossene und

nun schrittweise umgesetzte aargauische Steuerge-

setzrevision bringt eine Verbesserung der Situation.

Gleiches gilt auch für die im Februar 2008 gutgeheis-

sene Unternehmenssteuerreform II. Der Kanton Aar-

gau darf aber in seinen Anstrengungen nicht nachlas-

sen, sonst wird er sehr rasch wieder an Terrain verlie-

ren. Dafür bieten sich verschiedene Möglichkeiten.

Die Gemeindereform Aargau bietet die Gelegenheit,

einen alten steuerlichen Zopf abzuschneiden und ge-

zielt die Unternehmen zu entlasten. Gemäss gelten-

dem Recht wird der Finanzausgleichsfonds durch

einen Zuschlag von 0 – 3 % auf den Steuern der na-

türlichen Personen sowie einen Zuschlag von fix 15 %

auf der ordentlichen Gewinn- und Kapitalsteuer ge-

spiesen. Dank prall gefülltem Finanzausgleichsfonds

bezahlen natürliche Personen seit einiger Zeit keinen

Zuschlag. Die juristischen Personen haben dagegen

nach wie vor jährlich rund 50 Mio. Franken für die Er-

haltung der heutigen Gemeindestruktur abzuliefern.

Der Vorstand der AIHK verlangt im Rahmen seiner

Vernehmlassung zur Gemeindereform eine Abschaf-

fung des Steuerzuschlags für juristische Personen und

nicht nur eine Senkung auf 10 % wie von der Regie-

rung vorgeschlagen.

Schlanke Verfahren sind wichtig

Neben den materiellen Regelungen sind für die Be-

triebe auch die Aufwendungen für den Vollzug von

Vorschriften bedeutsam. Dabei kann dieser adminis-

trative Aufwand für Betriebe zu einer nur schwer ver-

kraftbaren Belastung werden, wie etwa das Beispiel

der Mehrwertsteuer zeigt. Leider wird diesem Aspekt

im Rahmen von Gesetzgebungsverfahren häufig nicht

die notwendige Beachtung geschenkt. Es ist deshalb

wichtig, dass diese Thematik wie vorgesehen auch auf

Stufe der Kantonsverfassung verankert wird. Die

KMU-Entlastungsinitiative hat also eine positive Wir-

kung erzielt.

Im Rahmen der Anpassung der aargauischen Kinder-

zulagenregelung an die auf 1. Januar 2009 ändern-

den Vorschriften des Bundesrechts stellte sich dieses

Problem ebenfalls. Mit Freude haben wir zur Kenntnis

genommen, dass eine Mehrheit des Grossen Rates 

bei der geforderten Erhöhung der Kinder- und 

Ausbildungszulagen bereits ab 1. September 2008

den administrativen Aufwand solcher Anpassungen

nicht einfach ausgeblendet, sondern eine Kosten-

Nutzen-Rechnung angestellt hat. Die völlige (und be-

wusste) Vernachlässigung betrieblicher Interessen

durch gewisse Ratsmitglieder und Zeitungskommen-

tatoren lässt deutliche Rückschlüsse auf deren Wirt-

schaftsfreundlichkeit zu. Auch bei der kommenden

Debatte über die Totalrevision des Kinderzulagenge-

setzes darf nicht vergessen werden, dass einerseits die

Kosten der Zulagen an Arbeitnehmende vollumfäng-

lich von den Betrieben getragen werden und dass an-

dererseits komplizierte Regeln zu mehr Verwaltungs-

aufwand und -kosten führen.

Auch bei der Baugesetzrevision ist im Interesse der

Bauwilligen darauf zu achten, die Verfahren einfach,

schnell und kostengünstig zu halten. Daneben dürfen

selbstverständlich auch die materiellen Regelungen zu

keinen unverhältnismässigen Belastungen für die

Wirtschaft führen; vgl. AIHK-Mitteilungen Nr. 2 vom

Februar 2008, S. 13 f. 
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Fast unbemerkt von der Öffentlichkeit haben demge-

genüber die eidgenössischen Räte in der Schlussab-

stimmung der Frühlingssession am 20. März 2008

das «Bundesgesetz über die Vereinfachung der Nach-

besteuerung in Erbfällen und die Einführung der

straflosen Selbstanzeige» mit deutlichen Mehrheiten

(Nationalrat 127 : 66 bei 1 Enthaltung, Ständerat 

37 : 3 bei 3 Enthaltungen) verabschiedet. 

Steueramnestie

Vor der Betrachtung dieser aktuellen Vorlage zu-

nächst ein kleiner Blick auf die Wortbedeutung und

zurück in die Geschichte der schweizerischen Steuer-

amnestien.

Wie das Fremdwörterlexikon ausführt, verstehen wir

unter Amnestie (griech.                              «Verges-

sen», «Vergeben») einen vollständig oder zu Teilen

erfolgten Straferlass. Eine Amnestie beseitigt aber

weder das Urteil noch die Schuld des Straftäters. Im

Gegensatz zur Begnadigung wirkt die Amnestie über

Einzelfälle hinaus für ganze Tätergruppen. Die Am-

nestie durch den Souverän ist ausdrücklich als Kont-

rollrecht der Dritten Gewalt konzipiert.

Die entsprechende Anwendungsregel für das schwei-

zerische Recht finden wir in Art. 384 des Strafgesetz-

buchs (StGB):

1 Die Bundesversammlung kann in Strafsachen, auf

die dieses oder ein anderes Bundesgesetz Anwen-

dung findet, eine Amnestie gewähren.

2 Durch die Amnestie wird die strafrechtliche Verfol-

gung bestimmter Taten oder Kategorien von Tätern

ausgeschlossen und der Erlass entsprechender Stra-

fen ausgesprochen.

Nicht zu verwechseln ist die Amnestie mit der Amne-

sie (Form der Gedächtnisstörung für inhaltliche oder

zeitliche Erinnerungen), obwohl für medizinische

Laien das Eine wohl logische Vorbedingung für das

Andere darstellen müsste …

Die Schweiz der Neuzeit erlebte bereits drei allge-

meine Steueramnestien in den Jahren 1940, 1945

und 1969. Diese bezogen sich auf die Bundes-, Kan-

tons- und Gemeindesteuern. Dabei wurden jeweils

sämtliche Rechtsfolgen der Steuerhinterziehung er-

lassen, also sowohl die Steuernachforderungen als

auch die Strafsteuern. Die letzte Amnestie von 1969

wurde in der Volksabstimmung mit rund 62 % Ja-

Stimmen angenommen und brachte einen legalisier-

ten Geldrückfluss von rund 11,5 Mrd. Franken.

Seit Beginn der 1980er-Jahre wurde in den eidgenös-

sischen Räten immer wieder die Frage nach einer bal-

digen Steueramnestie aufgeworfen. Zurzeit sind

noch zwei Initiativen hängig (02.308 Standesinitia-

tive des Kantons Tessin, 03.406 Pa.Iv. Polla Barbara).

Beide Initiativen verlangen eine allgemeine Steuer-

amnestie für Bundes- und kantonale Steuern. Trotz

des aktuellen Beschlusses über das Bundesgesetz

vom 20. März 2008 wurden die Initiativen nicht ab-

geschrieben. Der Bundesrat ist damit immer noch be-

auftragt, entsprechende Vorlagen über eine allge-

meine Steueramnestie auszuarbeiten.

Das neue Bundesgesetz

Die wirtschaftliche wie fiskalische Situation hat sich

gegenüber der letzten Amnestie von 1969 erheblich

gewandelt. So hat sich in der Zwischenzeit die Ge-

setzgebung über Steuern und Abgaben einerseits

sowie über Sozialleistungen und Subventionen ande-

rerseits sehr stark verändert. So hängen z.B. ver-

schiedene Abgaben und Leistungen (z.B. Mehrwert-

steuer, Prämienverbilligung, Landwirtschaftssubven-

tionen usw.) direkt von der Steuerveranlagung ab. Im

Falle einer allgemeinen Amnestie müsste daher auch

die Erhebung solcher vorher hinterzogener Abgaben

wie die Rückforderung zu Unrecht bezogener Leis-

STEUERAMNESTIE

Ein Mal ohne Busse beichten dürfen
von Doris Wobmann, juristische Mitarbeiterin der AIHK, Aarau

Das auch über die Schweiz hinweggedonnerte Mediengewitter zum Thema
«staatliche Jagd auf Steuersünder in Deutschland» hat sich zwischenzeitlich
wieder etwas verzogen. Die damit einmal mehr öffentlich aufgeworfenen
Fragen über Steuerhinterziehung, Steuerbetrug und das Verhalten der
Steuerpflichtigen gegenüber ihrem Staat bzw. des Staates zu ihnen sind
aber keineswegs überflüssig, lächerlich oder harmlos. Tatsächlich geht es
um grundsätzliche Ansichten über Ethik, Moral, Recht und Gerechtigkeit ei-

nerseits, um finanzielle Bedürfnisse und Ansprüche des Staates sowie um Demokratie, Ver-
nunft und Verhältnismässigkeit andererseits. Und natürlich geht es um Politik.



28

tungen geregelt werden. Neben dem riesigen admi-

nistrativen Aufwand würde wohl auch der eigentlich

angestrebte Amnestieerfolg vereitelt, da zwar die fi-

nanziellen und strafrechtlichen Folgen der Hinterzie-

hung wegfallen, jedoch alle damit zusammenhän-

genden Abgaben und Leistungen voll in Rechnung

gestellt würden.

Aus diesen Gründen wurde die im Jahr 2000 vom

Bundesrat selbst in Auftrag gegebene Umsetzung

einer allgemeinen Steueramnestie wieder abgebro-

chen. Im Jahr 2003 wurde die Vorlage über eine Teil-

amnestie (straflose Selbstanzeige und Erbenamnestie)

mit Ergänzungsfragen zu einer allgemeinen Steuer-

amnestie nach dem Vorbild von 1969 in die Vernehm-

lassung gegeben. Die Mehrheit der Teilnehmenden,

insbesondere 16 von 25 Kantonen, lehnte eine allge-

meine Amnestie strikte ab. Verschiedene Teilmodelle

fanden unterschiedliche Unterstützung, die entspre-

chend in die Vorlage aufgenommen wurden. 

Erklärtes Ziel der Vorlage ist es, Steuerpflichtige zu

motivieren, bisher unversteuertes Vermögen der Le-

galität zuzuführen. So profitieren auf der einen Seite

die Steuerpflichtigen, die mit ihrem Gewissen «ins

Reine» kommen möchten, auf der andern Seite ste-

hen rein fiskalische Interessen, indem das Steuersubs-

trat vergrössert und damit die Steuereinnahmen er-

höht werden.

Erbenamnestie

Mit diesem Teil der Vorlage («vereinfachte Nachbe-

steuerung der Erben») sollen Erbinnen und Erben

einen Anreiz erhalten, das vom Erblasser hinterzogene

Vermögen und die daraus fliessenden Erträge der Le-

galität zuzuführen. Bereits gestützt auf die Rechtspre-

chung des EuGH wurden die Erbenbussen abge-

schafft. Im Rahmen dieser Teilamnestie wird der Zeit-

raum für die ordentliche Nachbesteuerung inkl. Ver-

zugszinsen auf die letzten drei vor dem Todesjahr ab-

gelaufenen Steuerperioden verkürzt (aktuell: 10 Jah-

re). Ausgeschlossen ist die vereinfachte Erbennachbe-

steuerung, wenn die Erbschaft amtlich oder konkurs-

amtlich liquidiert wird.

Straflose Selbstanzeige 
(Individuelle Amnestie)

Nach geltendem Recht wird die Busse auf einen Fünf-

tel der hinterzogenen Steuer reduziert, wenn die

Selbstanzeige erfolgt, bevor die Steuerbehörde der

Hinterziehung auf die Schliche kommt. Neu soll die

steuerpflichtige Person bei der erstmaligen Selbstan-

zeige gänzlich straflos bleiben (ein Mal ohne Busse

beichten) und lediglich die ordentliche Nachsteuer,

für höchstens 10 Jahre zurück, entrichten. Bei

wiederholten Selbstanzeigen wird die bereits heute

geltende Busse von einem Fünftel der hinterzogenen

Steuer wieder fällig.

Wer Steuern hinterzieht, erfüllt manchmal noch an-

dere Straftatbestände, die im direkten Zusammen-

hang mit der Hinterziehung stehen, z.B. Steuerbe-

trug, Urkundenfälschung, Verheimlichung oder Bei-

seiteschaffung von Nachlasswerten usw. Diese Straf-

taten sollen bei der erstmaligen Selbstanzeige eben-

falls straffrei bleiben. Nur damit besteht ein genügen-

der Anreiz zur Selbstanzeige. In jedem Fall privilegiert

die individuelle Amnestie nur die eigentlichen Strafen

(vor allem in Form der Busse, bei Steuerbetrug auch

Gefängnis). Allfällige mit der Hinterziehung zusätz-

lich erworbene unrechtmässige Vorteile müssen

nach- oder zurückbezahlt werden. 

Dass die straflose Selbstanzeige nun auch für juristi-

sche Personen bzw. für deren Organe oder Vertreter

gelten soll, war einer der am heftigsten umstrittenen

Punkte der Vorlage. Mit der Selbstanzeige einer juris-

tischen Person entfallen gleichzeitig die Strafverfol-

gung gegen die Organe oder Vertreter sowie die So-

lidarhaftung unter den Organen oder Vertretern. Dies

gilt sowohl für amtierende wie ausgeschiedene Or-

gane und Vertreter. Mit dieser Regelung wird die

Selbstanzeige bei den direkten Steuern mit dem gel-

tenden Recht bei der Mehrwertsteuer, der Stempel-

abgabe und der Verrechnungssteuer gleichgesetzt.

Fazit

Neben der fast schon standardmässigen Einsicht,

dass man sich mit dieser Vorlage einmal mehr im

Spannungsfeld zwischen dem hehren Anspruch auf

Steuergerechtigkeit und den schlichten fiskalischen

Interessen befindet, bleibt eigentlich nicht viel wirk-

lich Umwälzendes übrig. Über die hier tangierten

Grundsatzfragen liesse sich selbstverständlich seiten-

lang trefflich streiten. Mit Blick auf den tatsächlichen

Effekt der Vorlage scheint dies aber eine unnötige

Mühe. Mag man sich als ehrliche Steuerzahlende

auch etwas benachteiligt fühlen, erscheint die Sache

aus steuerlicher Sicht durchaus legitim. Letztlich

sollte das ganze Land von der Weisswaschung illega-

ler Gelder profitieren. Im Gegenzug kann man dafür

seinen verhaltenen Ärger über die nachträgliche Pri-

vilegierung von steuerlichem Fehlverhalten einiger

Mitbürgerinnen und Mitbürger vielleicht vergessen.



29

Wieso eine Reform

Die Revision der AHV ist ein notwendiges Vorhaben,

wenngleich auch ein umstrittenes. Gestritten wird

dabei weniger um die Notwendigkeit, sondern um

die Ausgestaltung der Reform. Massnahmen sind

notwendig. Dies ergibt sich zum Beispiel aus der de-

mografischen Entwicklung, die dazu führt, dass in

rund 20 Jahren der Anteil jener, die Beiträge an die

AHV zahlen im Verhältnis zum Anteil jener, die AHV

beziehen, beträchtlich gesunken sein wird (Absinken

des Altersquotienten). Auch die gestiegene Lebens-

erwartung, die eine längere Rentenbezugsdauer zur

Folge hat, macht der 1. Säule zu schaffen. 

Da komplexe Systeme wie die AHV nicht von heute

auf morgen umgestellt werden können, ist im Sinne

einer langfristigen Erhaltung der AHV Handlungsbe-

darf vorhanden. 

Finanzierung

Kern der aktuellen Auseinandersetzung um die «rich-

tige» Revision ist die Frage der Frühpensionierung.

Obwohl es hierbei um systematische Fragen geht, ist

das eigentliche Streitobjekt die Geldfrage, wie die

vorgeschlagenen Modelle von Parteien, Bundesrat

und Gewerkschaften zeigen.

Für die Beurteilung der Modelle lohnt sich ein Blick auf

die aktuelle Finanzierungssituation der AHV. Soll mit

der aktuellen Regelung ein ausgeglichenes Umlage-

ergebnis (Differenz von Einnahmen und Ausgaben in

einem Jahr) erzielt werden, braucht es nach Schätzun-

gen des Bundesrates bereits 2020 1,1 % mehr Bei-

träge, um die aktuellen Leistungen aufrecht zu erhal-

ten. Im Jahre 2030 wären es bereits 3,3 %. Da sich die

AHV zu rund 73 % aus Lohnprozenten finanziert,

dürfte dies mehrheitlich über zusätzliche Lohnpro-

zente finanziert werden, was tiefere Nettolöhne für

Arbeitnehmende zur Folge haben würde. Alternativ

bzw. zusätzlich müssten über eine Erhöhung der

Mehrwertsteuer zusätzliche Mittel der AHV zugeführt

werden. Dies träfe dann die gesamte Bevölkerung. 

Vorgeschlagene Modelle

Zur Diskussion stehen nicht weniger als 7 Modelle

von Bundesrat, Parteien und Gewerkschaften. Der

einzige gemeinsame Nenner dieser Modelle ist eine

Erhöhung des Rentenalters der Frauen auf 65, was

angesichts der längeren Lebenserwartung der Frauen

auch logisch erscheint. 

Die Unterschiede sind vor allem im Bereich der Kos-

ten augenfällig. Während die bürgerlichen Parteien

ein Modell mit gleichen Kosten wie heute vorschla-

gen, sehen die Modelle von Bundesrat, den Mittepar-

teien, den Linken und den Gewerkschaften Mehrkos-

ten von 350 Mio. bis 1,4 Mrd. Franken pro Jahr vor.

Berücksichtigt man die Einsparungen durch die Erhö-

hung des Rentenalters der Frauen, so bleiben unter

dem Strich bei den Modellen der CVP, des Bundesra-

tes und der bürgerlichen Parteien Einsparungen von

400 bis 800 Mio. Franken; bei den Modellen der Lin-

ken entstünden Mehrkosten von 220 bis 780 Mio.

Franken. Die Differenzen ergeben sich aus den unter-

schiedlichen Ideen, wie stark Frühpensionierungen

finanziell abgefedert werden sollen. 

Realismus und übertriebener Luxus

Während die Modelle der bürgerlichen Parteien eine

spürbare Kürzung der Renten bei Frühpensionierung

vorsehen, wollen Mitte- und Linksparteien nur eine

geringe Kürzung. Die Luxusvariante, nämlich keine

Kürzung, schlägt der Schweizerischen Gewerk-

schaftsbund (SGB) in seiner Volksinitiative für ein

flexibles Rentenalter ab 62 vor. Gemäss dem Initiativ-

AHV-REVISION

AHV-Revision: Auf dem Königsweg oder 
auf dem falschen Dampfer? 
von Reto Barbarits, juristischer Mitarbeiter der AIHK, Aarau

Einer der grössten Brocken der kürzlich beendeten Frühlingssession der eid-
genössischen Räte war die 11. AHV-Revision. Obwohl nach einer episch
langen Debatte im Nationalrat, bei der die Argumente entlang der politi-
schen Gräben verliefen, ein Beschluss gefällt wurde, bleibt der Eindruck
einer nie endenden «Baustelle AHV-Revision», der sogar der Bauabbruch
droht, bestehen. Dabei sind Reformen unumgänglich.
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komitee sollen so auch Personen mit tieferen Ein-

kommen die Chance erhalten, sich frühpensionieren

zu lassen.

Studiert man die Initiative genauer, lösen die 119 000

Franken Einkommen als Schwelle, bis zu der keine

Kürzung im Falle einer Frühpensionierung ab 62 er-

folgen soll, Staunen aus. Hier kann kaum mehr von

einem tiefen Einkommen gesprochen werden.

Was darfs denn kosten?

Der von den Linken verfolgte Ansatz, die Einsparun-

gen, welche durch die Erhöhung des Rentenalters der

Frau entstehen, postwendend für die Reduzierung der

Kürzungssätze bei Frühpensionierungen einzusetzen,

zielt in die falsche Richtung, da er die Ursachen der

AHV-Revision – demografische Entwicklung und län-

gere Lebenserwartung – ignoriert. Auf den ersten

Blick erreicht wird einzig eine Flexibilisierung des Ren-

tenalters, welche bei genauerer Betrachtung jedoch

mit Kosten von 1,4 Mrd. Franken zu Buche schlägt. 

Am Ziel vorbeigeschossen

Nicht nur die Kosten sind ein Problem, sondern auch

die Schaffung von zusätzlichen (falschen) Anreizen

für Frühpensionierungen, diesmal bei der AHV. Diese

Anreize werden bei den Pensionskassen bereits in

naher Zukunft für Probleme sorgen (Stichwort: Um-

wandlungssatz). Vermehrte Frühpensionierungen

führen zu einem weiteren Absinken des Altersquo-

tienten und dadurch zu zusätzlichen Finanzierungs-

problemen bei der AHV, was weitere Zusatzfinanzie-

rungen in Zukunft notwendig machen würde.

Vergessen wird dabei jedoch, dass sich das Volk 2004

nicht nur, wie von den Linken oft erwähnt, gegen

eine Erhöhung des Rentenalters der Frau und Leis-

tungskürzungen ausgesprochen hat, sondern auch

gegen Zusatzfinanzierungen. Dies sowohl bei der

letzten AHV-Abstimmung 2004 als auch 2006 bei der

KOSA-Initiative, welche bekanntermassen deutlich

versenkt wurde. Gerade mit Blick auf die gewerk-

schaftliche Initiative für ein flexibles Rentenalter sollte

dies den Initianten zu denken geben, denn damals

argumentierte der SGB bereits damit, dass die Natio-

nalbankgewinne für Frühpensionierungen verwen-

det werden könnten. 

Fazit

Der Nationalrat hat sich bekanntermassen für das

bürgerliche Modell ausgesprochen. Am Zug ist jetzt

der Ständerat. Wie das Volk in einer wahrschein-

lichen Referendumsabstimmung entscheiden wird,

ist offen. 

Klar ist hingegen, dass die linken Luxusvarianten der

AHV-Revision zu teuer sind und keine adäquaten Lö-

sungen zu den ursächlichen Problemen, welche die

AHV-Revision notwendig machen, darstellen. Die

mittelfristig notwendigen Zusatzfinanzierungen

würden wohl jene am meisten treffen, die man ei-

gentlich mit kürzungsfreien Frühpensionierungen

belohnen möchte, denn tiefere Nettolöhne auf

Grund von höheren AHV-Lohnabzügen machen den

tiefen Einkommen mehr zu schaffen als den hohen.

Darüber hinaus muss eine Flexibilisierung des Ren-

tenalters nicht nur gegen unten, sondern auch

gegen oben erfolgen. Die künftige altersbedingte

Abnahme an verfügbaren Arbeitskräften ist ein erns-

tes Problem für unsere Wirtschaft. Flexibilisierungen

alleine sind jedoch nutzlos, wenn nicht auch Arbeits-

modelle für ältere Arbeitnehmende gefunden wer-

den. Das Programm des Schweizerischen Arbeitge-

berverbandes hat hier bereits sehr gute Lösungsan-

sätze aufgezeigt. 

Am wichtigsten wäre allerdings bei allen Parteien

die Erkenntnis, dass mit der AHV-Revision alleine die

Herausforderungen der Zukunft im Bereich soziale

Absicherung im Alter nicht gelöst werden können.

Mit einer AHV-Rente alleine – ob gekürzt oder

nicht – kann sich kaum jemand frühpensionieren

lassen. Entscheidend ist immer, wie die Leistungen

der 2. Säule ausfallen. Im Rahmen einer Problemlö-

sung im Bereich sozialer Absicherung im Alter ist der

Miteinbezug der beruflichen Vorsorge zwecks Koor-

dination mit den Leistungen der 1. Säule angezeigt.

Dies um falsche und auf die Dauer nicht finanzier-

bare Anreize für Frühpensionierungen zu vermei-

den.

Für Erwerbstätige sind nämlich bei der Frage der

Dauer ihrer Erwerbstätigkeit – dem Schlüsselaspekt

der Finanzierung der Altersvorsorge – schon lange

die Leistungen des Gesamtpakets entscheidend. Ein

Umstand, der im Parlament bis heute offenbar noch

nicht erkannt wurde oder erkannt werden wollte. 
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Verschiedene Gleichstellungs-
indikatoren

Das Bundesgesetz über die Gleichstellung von Frau

und Mann (GIG) ist seit dem 1. Juli 1996 in Kraft. Es

führt den seit 1981 in der Bundesverfassung (Art. 8

Abs. 3) festgehaltenen Grundsatz «gleicher Lohn

für gleichwertige Arbeit» weiter. Nach wie vor gibt

es aber Lohndifferenzen zwischen den Geschlech-

tern.

Auf der Basis statistischer Daten können Indikatoren

berechnet werden, mit denen der Stand der Gleich-

stellungsentwicklung, respektive der Fortschritt auf

dem Weg zur Gleichstellung gemessen werden kön-

nen. Es gibt verschiedene Indikatoren aus den Berei-

chen Bildung, Arbeit und Politik, welche das Aus-

mass der Gleichstellung von Frau und Mann abbil-

den. 

Bildung erweitert die Zukunftsperspektiven und ver-

grössert die Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Eine

gute Ausbildung kann zudem einen relativ einfachen

Einstieg in das Berufsleben ermöglichen. Als Indikator

kann der Anteil der Frauen auf Sekundarstufe II (gym-

nasiale Maturität, Berufsmaturität, Fachmittelschule

und Berufsbildung) herangezogen werden. In der

Schweiz beträgt der Anteil der Frauen auf Sekundar-

stufe II nicht ganz 50 %. 

Der Schweizer Arbeitsmarkt ist durch eine hohe Be-

teiligung der Frauen geprägt. Die Erwerbsquote der

Frauen ab 15 Jahre betrug in der Schweiz im Jahr

2005 nach Angaben des Bundesamtes für Statistik

(BFS) fast 60 %, während jene der Männer bei

75,1 % lag. Ein wichtiger Grund für die hohe Er-

werbsbeteiligung der Frauen in der Schweiz ist die

verbreitete Teilzeitarbeit. Laut der Schweizerischen

Arbeitskräfteerhebung 2007 des BFS gehen fast

60 % der erwerbstätigen Frauen, aber nur rund 12 %

der erwerbstätigen Männer einer Teilzeitarbeit nach.

Aus der Gleichstellungsperspektive ist neben der Er-

werbsarbeit die zeitliche Belastung durch unbezahlte

Arbeit sehr aufschlussreich. Diese umfasst sowohl die

Haus- und Familienarbeit als auch die Freiwilligenar-

beit. Haus- und Familienarbeit wird auch in Zukunft

weiterhin zu einem grossen Teil von Frauen geleistet. 

Der Frauenanteil in den kantonalen Parlamenten

oder im Bundesparlament zeigt auf, inwieweit sie po-

litische Entscheidungsprozesse eines Landes mitge-

stalten. Der Anteil und dessen Entwicklung sind je-

doch auch davon abhängig, ob Quoten gesetzlich

vorgeschrieben sind.

Lohnunterschiede in der Schweiz
nach Grad der Ausbildung

2006 belief sich der Bruttomedianlohn in der Schweiz

auf 5 674 Franken pro Monat. 

Laut Lohnstrukturerhebung (LSE) 2006 haben Frau-

en gesamtwirtschaftlich mit einem Bruttolohn von 

4 926 Franken im Monat 18,9 % weniger verdient als

Männer mit 6 076 Franken. Im Vergleich zu den Vor-

jahren hat sich die Lohndifferenz zwischen Frauen

und Männern insgesamt aber weiter verringert

(2002: 20,7 % und 2004: 19,7 %).

Generell verstärkt sich die Lohndifferenz zwischen

Frauen und Männern gemäss LSE mit dem Grad der

Ausbildung, wobei es je nach Kaderstufe Abwei-

chungen von diesem Muster gibt. Im mittleren und

oberen Kader des privaten Sektors verdienen Frauen

mit Universitätsabschluss 24,3 % weniger als Män-

ner, während die Differenz mit abgeschlossener Lehre

19 % beträgt. Die geringste Lohndifferenz besteht

bei den Personen mit einem höheren Berufsabschluss

(15,5 %), die höchste bei jenen mit einem Lehrpatent

(28,7 %). Ein ähnliches Schema ist bei Arbeitneh-

menden ohne Kaderfunktion zu beobachten, jedoch

LOHNVERGLEICH 
MANN/FRAU

Warum verdienen Frauen weniger als Männer?
von Axel Reichlmeier, wirtschaftswissenschaftlicher Mitarbeiter der AIHK, Aarau 

In der Bundesverfassung ist der Grundsatz «gleicher Lohn für gleichwertige
Arbeit» festgehalten. Verschiedene statistische Erhebungen weisen aber
nach wie vor unterschiedliche Löhne für Frauen und Männer aus. Ein Teil
der Unterschiede lässt sich statistisch erklären: Die Löhne von Frauen und
Männern werden durch verschiedene Faktoren beeinflusst. Der unerklär-
bare Teil wird häufig als Diskriminierung bezeichnet. Dabei wird aber aus-
ser Acht gelassen, dass Lohndiskriminierung nur innerhalb einer gleichen

Firma vorkommen kann. Insgesamt wird die Abgrenzung von Lohnunterschied und Lohndis-
kriminierung zu wenig scharf gezogen. 
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mit geringeren Lohnunterschieden. Hier sind die

Löhne von Frauen mit Universitätsabschluss um

14,1 % tiefer als jene der Männer, während Frauen

mit abgeschlossener Lehre 12,1 % weniger verdie-

nen als Männer. Ein anderes Bild zeigt sich im unters-

ten Kader. Der grösste Lohnunterschied besteht hier

zwischen Frauen und Männern ohne abgeschlossene

Berufsausbildung (20,2 %). Frauen mit einer abge-

schlossenen Berufsausbildung verdienen 13,7 % we-

niger als Männer, während der Unterschied bei Perso-

nen mit Universitätsabschluss 11,8 % ausmacht.

Gründe für unterschiedliche Löhne

Gemäss einer auf der Grundlage der LSE 1998 bis

2002 vom Büro BASS und der Universität Bern im Auf-

trag des BFS und des Eidgenössischen Gleichstellungs-

büros durchgeführten Studie sind 60 % der Unter-

schiede auf objektive Faktoren wie Alter, Ausbildung,

Dienstalter oder Wirtschaftssektor zurückzuführen.

Die nicht erklärbaren übrigen 40 % werden gemein-

hin als Lohndiskriminierungen bezeichnet. 

Die Löhne von Frauen und Männern werden durch

verschiedene Faktoren beeinflusst. Besonderheiten

der Erwerbstätigkeit von Frauen, wie längere Unter-

brüche aus familiären Gründen sowie die damit ver-

bundenen Unterschiede im Dienstalter und der Be-

rufserfahrung, beeinflussen das Lohngefälle zwi-

schen den Geschlechtern stark. 

Die Statistik zeigt, dass Frauen sehr viel mehr Teilzeit

arbeiten und somit nicht über die gleichen Karriere-

chancen verfügen wie Männer, die mehrheitlich zu

100 % arbeiten. Die bessere Arbeitsmarktbeteiligung

der Männer mit weniger Karriereunterbrüchen sowie

die höheren Investitionen der Arbeitgebenden in

deren Humankapital, die wiederum hauptsächlich

Vollzeitangestellten zugutekommen und so durch

bessere Aus- und Weiterbildung als Multiplikator auf

die bestehenden Differenzen wirkt, ist einer der

Hauptgründe für Differenzen in den Durchschnitts-

löhnen. 

Zudem ist der Lohn von verschiedenen Merkmalen

wie Ausbildung, beruflicher Stellung und Anforde-

rungsniveau abhängig. Die Ungleichheit zwischen

Frauen und Männern in diesen Bereichen kommt in

den Lohnunterschieden deutlich zum Ausdruck.

Der Umstand, dass Frauen oft in frauenspezifischen

Berufen tätig sind, die in der Regel schlechter bezahlt

sind als klassische Männerberufe, vergrössert die

Lohnungleichheit tendenziell weiter.

Zusammenfassend sind folgende wichtige Einfluss-

faktoren auf den Lohn zu nennen:

1) Auf individueller Ebene

• Berufswahl 

• Ausbildung, Weiterbildung 

• Berufserfahrung 

2) Auf Seite des Arbeitsmarktes

• Dienstalter 

• Verantwortungsspektrum 

• Arbeitszeitmodell 

• diverse Zulagen wie Kinderzulagen, Gefahren-

zulagen usw. 

Statistische Unzulänglichkeiten
und Schlussfolgerungen

Die vom BFS und dem Eidgenössischen Gleichstel-

lungsbüro ausgewiesene Lohndiskriminierung ist mit

Vorsicht zu geniessen. Der Rechtsbegriff der Lohndis-

kriminierung und die Lohnunterschiede zwischen

Frauen und Männern in der Lohnstatistik sind bei der

Interpretation getrennt zu betrachten. 

Eine Lohndiskriminierung im Sinne des Gleichstel-

lungsgesetzes kann nur dann vorliegen, wenn Frauen

und Männer innerhalb desselben Unternehmens bei

gleicher Qualifikation und Erfahrung für gleiche oder

gleichwertige Arbeit unterschiedlich entlöhnt wer-

den!

Ein weiterer Punkt, den die Statistik nicht mit einbe-

zieht, ist, dass Frauen und Männer auf dem Arbeits-

markt nicht das gleiche Verhalten haben. Verschie-

dene Studien zeigen, dass bei der Stellensuche der

Faktor Lohn bei Männern einen höheren Stellenwert

geniesst als bei Frauen. Ein solcher Verhaltensunter-

schied hinterlässt ebenfalls Spuren in der Lohnstatis-

tik, hat aber mit Diskriminierung nichts zu tun.

Festzuhalten bleibt, dass nach wie vor eine grosse

Unsicherheit bezüglich der Abgrenzung von Lohn-

unterschied und Lohndiskriminierung herrscht.

Diese Verunsicherung wird zusätzlich verschärft

durch die in der Umgangssprache falsche Anwen-

dung der Begriffe sowie durch die von Interessen-

gruppen im politischen Diskurs falsch wiedergege-

benen und teilweise durch nicht standardisierte

Methoden bedingten widersprüchlichen Untersu-

chungsergebnisse. 


